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Hö.

24. März 1941.

St.S.94/41.

1.Kanzlei fertige die nachstehende Bescheinigung aus:

Bescheinigung!

Der durch das nebenstehende Lichtbild ausgewiesene

Schneidermeister Franz M a t o u š e k aus Prag.

geb. am 18.11.1893 su Lhotka Chocholota, befährt im

dienstlichen Auftrag  eebst Gepäck am 25. und 26.3.

1941 die Strecke Prag-erlin-Prag. Matoušek kann

ungehindert in der freglichen Zeit die Protektorats-

grenze passieren.

Diese Besoheinigung, gtit als Ersatz für Paß und

DurchlaBschein.

2.Die Bescheinigung ist Schneidermeister Matoušek am

24.3.1941 ausgehändigt worden.

3. Z.d.A.
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Reichssicherheitshauptamt
Berlin, den 28.Februar 194l.
I A (b) 6 Nr. 500/41 - 453 - 22.
D
S_c{h_n_e_l_l_b_r_i_e_f_!
Fristsache!
To
An
die Staatspolizei(leit)stellen.
Nachrichtlich
den Höheren V-und Polizeiführern im Altreieh,in-den
eingegliederten Ostgebieten und im Genbpaigouvernehentlolizeifühter
den Inspekteuren der Sicherheitspolizei- und-des sD,
In Böhmen und Mähren.
3
den Grenzinspekteuren I, II und III,
der Gruppe I F im H a u s e
Eingang am: - 5. 11I. 1941
fnlg.:
saart
Stabsf.
fibt.
Bearb.
Betrifft: Paßtechnische Regelung-des-Verkohr
a.ioncape-kacogBezug:
Protektorat Böhmen und Mähren.
Mein Erlaß vom 4.Januar 1940 - I V 6 - 25/40
- 485 -.
7
Jhoijele
Alm.10/3
gue lcoderis
Anbei wird ein Runderlaß an die Kreispolizeibehör-
den zur Kenntnis übersandt.
Unter Bezugnahme auf Abschnitt III Nr. 2 Abs. 2
mn
des Runderlasses ersuahe ich dafür zu sorgen, daß die
6/3.49.
von den Kreispolizeibehörden etwa gehaltenen Rückfragen
bezüglich der Einwandfreiheit der Durchlaßscheinsbe-
werber - insbesondere wenn es sich um Reisen aus gesamt-
wirtschaftlichen Gründen handelt - jeweils mit der größt-
möglichen Beschleunigung erledigt werden.
Im übrigen verweise ich wegen der paßtechnischen
Regelung des Verkehrs mit den eingegliederten Ostgebie-
ten und dem Generalgouvernement auf die Eingangsformel
und Abschnitt IV des Erlasses an die Kreispolizeibehör-
den.
Wie sich ferner aus dem abschriftlich beigefügten
Schreiben an das Auswärtige Amt ergibt, werden die deut-
schen Vertretungen im Auslande in Zukunft bei Einreisen
aus dem Ausland in das Protektorat nicht mehr Durchlaß-
scheine verwenden, sondern die für die Einreise in das
Reichsgebiet vorgeschriebenen Sichtvermerke mit dem Zu-
saes
\2



20

- 2 -

satz "auch für das Protektorat Böhmen und Mähren" ver-

sehen. Die Staatspolizeileitstelle Brünn wird ersucht,

die an der deutsch-slowakisohen Grenze mit der Paßnach-

schau und Grenzüberwachung betrauten Dienststellen mit

den erforderlichen Weisungen zu versehen.

Im Auftrage:

gez. K r a u s e

und

Beglaubigt:

wowwnm

Panzleiangestellte

vg.
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Der Reichsführer-

Berlin, den 28. Februar 194l.

undi Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

S I A (b) 6 Nr. 500/41 - 453 - 22

Nicht zur Veröffentlichung geeignet!

Sofort!_Fristsache!

An

alle Kre i s p o l i b e h ö r dcn

des Großdeutschen Reichs.

Betrifft: Paßtechnische Regelung des Verkehrs mit dem Protek

torat Böhmen und Mähren.

Auf Grund der Verordnung über die Beschränkung des Reise

verkehrs mit Gebietsteilen des Großdeutschen Reichs und mit

dem Generalgouvernement vom 20. Juli 1940 - RGBl. I S. l008

bestimme ich im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor in Böh-

men und Mähren - unter gleichzeitiger Aufhebung derjenigen Be

stimmungen des "Ersten Abschnitts: Verkehr mit dem Protektorat

Böhmen und Mähren" der Übersicht zu meinem Runderlaß v. 4.1.

1940 - S I V 6 - 25/40 - 485 -, die sich auf die Ausstellung

von Durchlaßscheinen durch die Kreispolizeibehörden, durch

die Oberlandräte und durch die deutschen Vertretungen im Aus-

land beziehen, (vgl. jedoch unten IV) - mit Wirkung vom l5.3

1941 folgendes:

Ie

Das Betreten und Verlassen des Protektorats Böhnen und

Mähren ist bis auf Weiteres nur in beschränktem Umfange zu-

gelassen.

II.

Wer die Grenze des Protektorats Böhmen und Mähren über-

schreitet, bedarf einer besonderen Erlaubnis in Form des

Durchlaßscheines nach vorgeschriebenem Muster, soweit nicht

beso dere Anordnungen für bestimmte Personengruppen eine an-

dere Regelung vorsehen.

III.

Die Kreispolizeibehörden stellen Durchlaßscheine nach

Maßgabe der folgenden ßestimmungen aus:

1)

CAPAT



3a)

1.) Örtlich zuständig für die Ausstellung eines Durchlaßscheines

ist die Kreispolizeibehörde, in deren Bezirk der Durchlaß-

scheinsbewerber seinen Wohnsitz oder mangels eines Wohn-

sitzes seinen Aufenthalt hat.

2.) Durchlaßscheine dürfen nur an völlig einwendfreie Personen

ausgestellt werden. Juden sind allgemein als nicht einwand

frei anzusehen; die Judeneigenschaft allein steht jedoch der

Ausstellung eines Durchlaßscheins in den Fällen nicht ent-

gegen, in denen der Durchlaßschein nachweislich zum Zwecke

der Auswanderung durch das Protektorat benötigt wird.

Von den Kreispolizeibehörden ist vor Ausstellung eines

Durchlaßscheines die für ihren Bezirk zuständige Staatspoli-

zei(leit)stelle zu hören, sofern Zweifel an der Einwandfrei-

heit des Durchlaßscheinsbewerbers bestehen.

3.) Durchlaßscheine dürfen hur an Personen ausgestellt werden,

die cines der nachstehenden Ausweispapiere vorlegen und zwar:

a) deutsche Staatsangehörige einen Reisepaß, einen Kinderaus-

weis, eine Kennkarte oder einen amtlichen Lichtbildausweis

(Die Fußnote 2 im Vordruck des Durchlaßscheins wird gegen-

standslos);

b) Angehörige des Protektorats Böhmen und Mähren einen "Protek-

toratspaß" oder eine Bürgerlegitimation;

c) nichtreichsangehörige Personen einen Paß oder einen nach

den allgemeinen deutschen Paßvorschriften gültigen Paßer-

satz.

4.) Falls die Voraussetzungen unter Nr.2. und 3. erfüllt sind, dür-

fen Durchlaßscheine nur an Personen ausgestellt werden, die

a) nachweislich im Gebiet des Protektorats Böhmen und Mähren

ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben und dorthin

zurückkehren wollen;

b) soweit die deutsche Staatsangohörige oder deutsche Volkszu-

gehörige sind, ihre im Gebiet des Protektorats Böhmen und

Mähren ansässigen oder dorthin für längere Zeit beorder-

ten Verwandten besuchen wollen, wenn sie eine amtliche

Bescheinigung darüber vorlegen, daß die zu besuchenden

Personen im Protektorat ansässig oder für längere Zeit

dorthin beordert worden sind.

Protektoratsangehörigen ist nur der Besuch naher Ver-

wandter gestattet. Als nahe Verwandte sind anzusehen Eltern

und Kinder, Großeltern ün

Geschwister, Geschwister

der
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der Eltern, Schviegereltern und Schwiegerkinder sowie Perso-

nen, die nachweislich öffentlich verlobt sind;

c) die Notwendigkeit zur Reise in das Protektorat Böhmen und

Mähren aus wirtschaftlichen Gründen durch eine Bescheinigung

der zuständigen Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskam-

mer nachiveisen; bei Bauern und Landwirten sowic bei Personen

und Betrieben des Nährstendshandels, der Nährstandsindustrie

und des Hährstandshandwerks (§§ 1,3 der Dritten Verordnung

über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes vom l6. Fe-

bruar l934 - Reichsgesetzbl. I S. l00 - nebst den hierzu er-

gangenen Anordnungen des Reichsbauernführers) tritt an die

Stelle der Industrie- und Handelskammer das zuständige Landes-

(Provinzial-)ernährungsamt, Abteilung A.(Landesbauernschaft);

d) als Beamte oder Angestellte des Reichs, der Länder, der Ge-

meinden, Gemeindeverbände oder Körperschaften des öffentlichen

Rechts aus dienstlichen Gründen in das Protektorat reisen, wenn

nachgewiesen wird, daß die Reise auf Veranlassung des zuständi-

gen Behördenleiters erfolgt;

e) als Angehörige der Partei, deren Gliederungen oder Verbände in

parteiantlichen Auftrag in das Protektorat reisen müßen, wenn

dieser Auftrag durch eine entsprechende Bescheinigung der Dienst-

stelle des Stellvertreters des Führersnachgewiesen wird.

In den Gauen Sudetenland, Bayerische Ostmark, Oberdonau

und Niederdonau genügt eine entsprechende Bescheinigung, die

der zuständige Gauleiter oder dessen ständiger Vertreter per-

sönlich unterzeichnet hat sowie eine entsprechende Bescheini-

gung, die die persönliche Unterschrift des Leiters der Partei-

verbindungsstelle beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

oder dessen ständigen Vertreters. trägt;

f) als Beauftragte der NSv in das Protektorat reisen müßen, wenn

sie den Auftrag durch eine entsprechende Eescheinigung des Lei-

ters des Hauptamts für Volkswohlfahrt nachweisen. "

In den Gauen Sudetenland, Bayerische Ostmark, Oberdonau

und Hiederdonau genügt eine entsprechende Bescheinigung, die der

zuständige Nsy-Gauamtsleiter persönlich unterzeichnet hat;

g) soweit sie deutsche Staatsangehörige oder deutsche Volkszuge-

hörige sind, eine Klinik der deutschen Universität in Prag

oder einen deutschen Facharzt im Protektorat aufsuchen wollen,

wenn sie ein ürztliches Attest über ihre Krankheit vorlegen;

das Gleiche gilt für etwa notwendige Begleitpersonen und in

Entbindungsfällen;

h).
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h) an einer Hochschule im Protektorat Böhmen und Mähren

studieren wollen, wenn sie durch amtliche Unterlagen

nachweisen, daß die Reichsstudentenführung oder der

von ihr beauftragte Gaustudentenführer in Prag dem

Studium im Protektorat zugestimmt hat;

i) als Schriftleiter sowie als Pilm- oder Bildbericht-

erstatter im Protektorat tätig werden wollen, wenn sie

eine Bescheinigung des Reichsministers für Volksauf

klärung und Propaganda oder der Reichskulturkammer

oder der zuständigen Einzelkammer (z.B. Reichspresse-

kammer, Reichsfilmkammer) vorlegen, daß ihrer Tätig-

keit im Protektorat zugestimmt wird. Das Gleich® gilt

für Mitglieder der Reichskulturkammer, die aus anderen

als aus wirtschaftlichen Gründen (vgl. Buchst. c) im

Protektorat tätig werden wollen;

k) als Teilnehmer an gemeinschaftlichen Veranstaltungen

z.B. Konzerten, Theatergastspielen, Aufmärschen, sport-

lichen Wettkämpfen in das irotektorat reisen wollen,

wenn durch eine Bescheinigung der zuständigen Obersten

Reichsbehörde (Reichsministerium für Volksaufklärung

und Propaganda oder Reichskulturkamner oder zuständige

Einzelkammer z.B. Reichsmusikkammer, Reichstheaterkam-

mer; Stellvertreter des Führers; Jugendführer des Deut-

schen Reiches; Reichssportführer usw.) nachgewiesen wird,

daß die Dienststelle des Reichsprotektors der Veranstal-

tung zugestimmt hat.

Der Durchlaßschein kann in diesen Fällen als Sammel-

durchlaßschein ausgestellt werden, In dem Sammeldurch-

laßschein müßen Name, Vornamen, Beruf, Staatsangehörig-

keit sowie die Anschrift der Teilnehmer eingetragen sein.

Die Teilnehmer haben einen amtlichen Lichtbildausweis

mit sich zu führen;

1) einzeln zu Gastspielen oder zu einem Auftreten als Schau-

spieler, Sänger, Husiker oder Artist in das Protektorat

einreisen wollen, wenn sie nachweisen, daß das Reichs-

ministerium für Volksaufklärung und Propaganda oder die

Rei■hskulturkammèr oder dte zuständige Einzelkammer, Z.B.

Reichsmusikkammet, Reichstheaterkammer ihrem Gastspiel

éder Auftreten im Protektorat :ustimnt;

m) einzeln zu sportlichen Zwecken in das Protektorat rei

sen wollen, wenn sie eine

rotechende Bescheinigung

76742
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des Reichssportführers vorlegen;

n) als vom Reichsarbeitsministerium beauftragte Anwerber von

Arbeitskräften für den Einsatz im übrigcn Reichsgebiet in

das Protektorat einreisen müßen, wenn der Auftrag durch

amtliche Unterlagen nachgewiesen wird;

o) als Arbeiter, Angestellte, Praktikanten und Volontäre im

Protel:torat eine Beschäftigung aufnehmen wollen, wenn sie

eine Bescheinigung des im übrigen Reichsgebiet für sie zu-

ständigen Arbeitsamts vorlegen, daß gegen ihre Abwanderung

in das Protcktorat arbeitseinsatzmäßige Eedenken nicht be-

stehen;

p) als Arbeitnehmer aus dem Protektorat Böhmen und Mähren im

übrigen Reichsgebiet beschäftigt sind und entweder vorüber-

gehend oder endgültig in des Protektorat zurückkehren wol-

len, wenn sie eine Bescheinigung ihres Betriebsführers vor-

legen, daß sie ordnungsgemäß beurlaubt sind oder das Arbeits-

verhältnis rechtmäßig gelöst worden ist. Dies gilt auch für

solche Arbeitnehmer, lie eine fremde oder keine Staatsan-

gehörigkeit besitzen.

Sofern die ervähnten Arbeiter die Hin- und Rückreise

in Begleitung eines verentwortlichen Transportführers ge-

meinschaftlich ausführen, kann an Stelle der einzelnen

Durchlaßscheine ein Sammeldurchlaßschein ausgestellt wer-

den. In dem Samneldurchlaßschein müßen Name, Vornamen, Be-

ruf, Staatsangehörigkeit sowie die Anschrift der Transport-

teilnehmer eingetragen sein, Der Transportführer selbst

muß im Besitze der allgemein vorgeschriebenen Grenzüber-

trittspapiere sein;

q) als Fahrer und Beifahrer von Lastzügen des Reichs-Kraft-

wagen-Betriebsverbandes durch das Protektorat Böhmen und

Mähren fahren, wenn die Ausstellung der Durchlaßscheine

durch die Bezirksbeauftragten des Reichs-Kraftwagen-Be-

triebsverbandes in Vien, Breslau, Dresden oder München be-

fürwortet wird;

r) als Fahrer und Beifahrer von Unternehmer-Lastzügen in Auf-

trage der Reichsbahn durch das Protektorat Böhmen und Mäh-

ren fahren, wenn die Ausstellung der Durchlaßscheine durch

die zuständige Reichsbahndirektion befürwortet wird;

s) als deutsche Lehrer und Lehrerinnen nachweislich an ciner

deutschen Schule in den Randgebieten des Protektorats tätig

si d oder tätlg werdèn vollen, oder als deutsche Sohüler

und Schülerimnen na hveisliah eine deutsche Schule in den er-

wähnten Gobieten besuchen oder besüchen wollen;

t)

1
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t) einen Gestellungsbefehl oder eine militärische Auf:

forderung vorlegen, wonach sie ihre Wehrpflicht im

Protektorat erfüllen sollen;

u) einen Gestellungsbefehl vorlegen, wonach sie ihrer

Arbeitsdienstpflicht im Protektrat genügen sollen;

v) eine Bescheinigung der zuständigen Dienststelle der

Hitler-Jugend vorlegen, wonach sie als Angehörige

der Hitler-Jugend im Protektorat eingesetzt werden

sollen;

w) soweit sie deutsche Staatsangehörige oder deutsche

Volkszugehörige sind, nachweislich das Protektorat

zur Verkürzung des. Reisewegs durchreisen müssen. In

diesen Fällen ist der Durchlaßschein auf der Vorder-

seite - quer von links unten nach rechts oben - mit

roter Tinte oder durch Stempelaufdruck in roter Farbe

mit dem Vermerk: "lur zur ununterbrochenen Durchreise"

zu versehen und entsprechend kurz zu befristen.

Zu t), u) und v):

Soweit die hier genannten Personen nicht die er-

forderlichen Ausweispapiere besitzen, sind auf dem

Durchlaßschein die Worte "Vorlage des ....., ausge-

stellt von ....." durch die Vorte"Befreiung vom Aus-

weiszwang" zu ersetzen.

Zur Vermeidung uibilliger Härten sind die Kreis-

polizeibohörden im übrigen ermächtigt, auch in anderen

besonders berüclsichtigenswerten Fällen Durchlaßscheine

auszustellen. Von dieser Ermächtigung darf nur äußerst

sparsam Gebreuch gemacht werden; die Entscheidung muß

in allen Fällen von dem Behördenleiter oder im Falle sei-

ner Abwesenheit von seinem ständigen Vertreter persön-

lich getroffen werden.

5.) Von den Kreispolizeibehörden dürfen ausschließlich die

im Gebrauch befindlichen grünen Vordrucke (mit dunklem

Längsstreifen) für die Durchleßscheine verwendet werden.

6.)

Die Geltungsdauer der regelmäßig nur für eine

Einreisc ("einmal") oder für eine Ein- und Viederaus-

reise ("einmal und zurück") auszustellenden Durchlaß-

scheine ist den Unständen des Einzelfalles anzupassen;

sie soll grundsätzlich -einen Monat nicht übersteigen.

Durchlaßscheine
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Durchlaßscheine für wiederholte Reisen können aus-

gestellt werden, und zwar gegebenenfalls mit einer Gel-

tungsdauer bis zu 6 Monaten, wenn die Notwendigkeit hier-

für nechgewiesen, insbesondere wenn die Notwendigkeit von

der etwa in Betracht kommenden Dienststelle des Durchlaß-

scheinsbewerbers in der von ihr auszufertigenden Bescheini-

gung ausdrücklich bestätigt wird.

7.) Die Verlängerung der Durchlaßscheine ist unzuläßig; er-

forderlichenfalls ist ein neuer Durchlaßschein auszustellen.

8.) Die Durchlaßscheine sind gebührenfrei auszustellen.

9.) Über die ausgestellten Durchlaßscheine sind von den aus-

stellenden Behörden besondere Listen zu führen, die ent-

halten müßen:

a) Nr. des Durchlaßscheins,

b) Vorname (Rufname unterstreichen), Zuname (bei Frauen auch

der Mädchenname), Beruf, Staatsangehörigkeit, Anschrift

des Inhabers des Durchlaßscheins,

c) die Bezeichnung des Ausweispapiers, das-vorgelegen hat,

d) die Geltungsdauer des Durchlaßschcins und den Tag seiner

lusstellung.

e) die Angabe des Grundes, aus dem der Durchlaßschein ausge-

stellt ist.

Die von den Durchlaßscheinsbewerber vorgelegten Be-

scheinigungen sind zu den Durchlaßscheinsakten zu nehmen.

IV.

Mit der Außerkraftsetzung derjenigen Bestimmung des

"Ersten Abschnitts: Verkehr mit dem Protektorat Böhmen und

Mähren" der Übersicht zu meinem Runderlaß vom 4. Januar l940

- S I V 6. 25/40 - 485 -, die sich auf die Ausstellung von

Durchlaßscheinen durch die Kreispolizeibehörden, durch die

Oberlandräte und durch die deutschen Vertretungen im Ausland

beziehen (vgl. die Eingengsformel), treten nicht auch die

Bestimmungen des Zweiten und Dritten Abschnitts des angezoge-

nenen Erlasses über den Verkehr mit den eingegliederten Öst-

gebieten und dem Ceneralgouvernement außer Kraft. Soweit in

diesem Zweiten oder Dritten Abschnitt auf die Bestimmungen

des Ersten Abschnitts Bezug genommen wird, gelten diese bis

auf
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auf Weiteres fort.

Zu I - IV.

Abschließend wird noch auf folgendes hingewiesen:

Mit der vorstehenden Heuregelung wird den Kreis-

polizeibehörden die Möglichkeit gegeben, allen Bedürf-

nissen des Verkehrs nit dem Protektorat Böhmen und Müh-

ren gerecht zu werden. Trotz der nunmchr vorgesehenen be-

deutenden Erleichterung muß indes nach vie vor auf eine

geregelte Steuerung des Verkchrs nit dem Protektorat

Böhmen und Hähren ausschlaggebender Wert gelegt werden.

Die Kreispolizeibchörden sind daher verpflichtet, die

in diesem Erlaß enthaltenen Sestimnungen genauestens

zu beachten. Die mit der Ausstellung der Durchlaßscheine

beauftragten Beanten haben sich unverzüglich mit dem In-

halt des Erlasses vertraut zu machen.

Im Auftrage:

gez. K r a u s e.

Beglaubigt:

Gowiann

G

Kanzleiangestellte.

Der Chef der Sicerhets-

poltyei und des 68.

Ro

Arcle
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Der Reichsführer-/

Berlin, den 28. Februar 194l.

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

S I A (b) 6 Nr. 500/41 - 453 - 22

Nicht zur Veröffentlichung geeignet!

Sofort! Fristsache!

An

alle K r e i s po l i b e hör d e n

des Großdeutschen Reichs.

Betrifft: Paßtechnische Regelung des Verkehrs mit den Protek

torat Böhmen und Mähren.

Auf Grund der Verordnung über die Beschränkung des Reise-

verkehrs mit Gebietsteilen des Großdeutschen Reichs und mit

dem Generalgouvernement vom 20. Juli 1940 - RGBl. I S. l008

bestimme ich im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor in Böh-

men und Mähren - unter gleichzeitiger Aufhebung derjenigen Be-

stimmungen des "Ersten Abschnitts: Verkehr mit dem Protektorat

Böhmen und Mähren" der Übersicht zu meinem Runderlaß v. 4.l.

1940 - S I V 6 - 25/40 - 485 -, die sich auf die Ausstellung

von Durchlaßscheinen durch die Kreispolizeibehörden, durch

die Oberlandräte und durch die deutschen Vertretungen im Aus

land beziehen, (vgl. jedoch unten IV) - mit Wirkung vom l5.3

1941 folgendes:

I.

Das Betreten und Verlassen des Protektorats Böhnen_und

Mähren ist bis auf Weiteres nur in beschränktem Umfange zu-

gelassen.

II.

Wer die Grenze des Protektorats Böhmen und Mähren über-

schreitet, bedarf einer besonderen Erlaubnis in Form des

Durchlaßscheines nach vorgeschriebenem Muster, soweit nicht

besoidere Anordnungen für bestimmte Personengruppen eine an-

dere Regelung vorsehen.

III.

Die Kreispolizeibehörden stellen Durchlaßscheine nach

Maßgabe der folgenden Bestimmungen aus:

10)

eesar



n

1.) Örtlich zuständig für die Ausstellung eines Durchlaßscheines

ist die Kreispolizeibehörde, in deren Bezirk der Durchlaß-

scheinsbewerber seinen Wohnsitz oder mangels eines Wohn-

sitzes seinen Aufenthalt hat.

2.) Durchlaßscheine dürfen nur an völlig einwendfreie Personen

ausgestellt werden, Juden sind allgemein als nicht einwand

frei anzusehen; die Judeneigenschaft allein steht jedoch der

Ausstellung eines Durchlaßscheins in den Fällen nicht ent-

gegen, in denen der Durchlaßschein nachweislich zum Zwecke

der Auswanderung durch das Protektorat benötigt wird.

Von den Kreispolizeibehörden ist vor Ausstellung eines

Durchlaßscheines die für ihren Bezirk zuständige Staatspoli-

zei(leit)stelle zu hören, sofern Zweifel an der Einwandfrei-

heit des Durchlaßscheinsbewerbers bestehen.

3.) Durchlaßscheine dürfen nur an Personen ausgestellt werden,

die cines der nechstehenden Ausweispapiere vorlegen und zwar:

a) deutsche Staatsangehörige einen Reisepaß, einen Kinderaus-

weis, eine Kennkarte oder einen _amtlichen Lichtbildausweis

(Die Fußnote 2 im Vordruck des Durchlaßscheins wird gegen-

standslos);

b) Angehörige des Protektorats Böhmen und Mähren einen "Protek-

toratspaß" oder eine Bürgerlegitimation;

c) nichtreichsangehörige Personen einen Paß oder einen nach

den allgemeinen deutschen Paßvorschriften gültigen Paßer-

satz

4.) Falls die Voraussetzungen unter Nr.2. und 3. erfüllt sind. dür-

fen Durchlaßscheine nur an Personen ausgestellt werden, die

a) nachweislich im Gebiet des Protektorats Böhmen und Mähren

ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben und dorthin

zurückkehren wollen;

b) soweit die deutsche Staatsangchörige oder deutsche Volkszu-

gehörige sind, ihre im Gebiet des Protektorats Böhmen und

Mähren ansässigen oder dorthin für längere Zeit beorder-

ten Verwandten besuchen wollen, wenn sie eine amtliche

Bescheinigung darüber vorlegen, daß die zu besuchenden

Personen im Protektorat ansässig oder für längere Zeit

dorthin beordert worden sind.

Protektoratsangehörigen ist nur der Besuch naher Ver-

wandter gestattet. Als nahe Verwandte sind anzusehen Eltern

und Kinder, Großeltern u

ktel, Geschwister, Geschwister

Aredio

der
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der Eltern, Schviegereltern und Schwiegerkinder sowie Perso-

nen, die nachweislich öffentlich verlobt sind;

c) die Notwendigkeit zur Reise in das Protektorat Böhmen und

Mähren aus wirtschaftlichen Gründen durch eine Bescheinigung

der zuständigen Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskam-

mer nach:veisen; bei Bauern und Landwirten sowie bei Personen

und Betrieben des Nährstendshandels, der Nährstandsindustrie

und des Nährstandshandwerks (§§ 1,3 der Dritten Verordnung

über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes vom l6. Fe-

bruar 1934 - Reichsgesetzbl. I S. l00 - nebst den hierzu er-

gangenen Anordnungen des Reichsbauernführers) tritt an die

Stelle der Industrie- und Handelskammer das zuständige Landes-

(Provinzial-)ernährungsamt, Abteilung A·(Landesbauernschaft);

d) als Beamte oder Angestellte des Reichs, der Länder, der Ge-

meinden, Gemeindeverbände oder Körperschaften des öffentlichen

Rechts aus dienstlichen Gründen in das Protektorat reisen, wenn

nachgewiesen wird, daß die Reise auf Veranlassung des zuständi-

gen Behördenleiters erfolgt;

e) als Angehörige der Partei, deren Gliederungen oder Verbände im

parteiantlichen Auftrag in das Protektorat reisen müßen, wenn

dieser Auftrag durch eine entsprechende Bescheinigung der Dienst-

stelle des Stellvertreters des Führersnachgewiesen wird.

In den Gauen Sudetenland, Bayerische Ostmark, Oberdonau

und Niederdonau genügt eine entsprechende Bescheinigung, die

der zuständige Gauleiter oder dessen ständiger Vertreter per-

sönlich unterzeichnet hat sowie eine entsprechende Bescheini-

gung, die die persönliche Unterschrift des Leiters der Partei-

verbindungsstelle beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

oder dessen ständigen Vertretors trägt;

f) als Beauftragte der NSv in das Protektorat reisen müßen, wenn

sie den Auftrag durch eine entsprechende Bescheinigung des Lei-

tors des Hauptamts für Volkswohlfahrt nachweisen. 

In den Gauen Sudetenland, Bayerische Ostmark, Oberdonau

und Hiederdonau genügt eine entsprechende Bescheinigung, die der

zuständige Nsv-Gauamtsleiter persönlich unterzeichnet hat;

g) soweit sie deutsche Staatsangehörige oder deutsche Volkszuge-

hörige sind, eine Klinik der deutschen Universität in Prag

oder einen deutcchen Facharzt im Protektorat aufsuchen wollen.

wenn sie ein irztliches Attest über ihre Krankheit vorlegen;

das Gleiche gilt für etwa notwendige Begleitpersonen und in

Entbindungsfällen;

h)
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h) an einer Hochschule im Protektorat Böhmen und Mähren

studieren wollen, wenn sie durch amtliche Unterlagen

nachweisen, daß die Reichsstudentenführung oder der

von ihr beauftragte Gaustudentenführer in Prag dem

Studium im Protektorat zugestimmt hat;

i) als Schriftleiter sowie als Film- oder Bildbericht-

erstatter im Protektorat tätig werden wollen, wenn sie

eine Bescheinigung des Reichsministers für Volksauf-

klärung und Propaganda oder der Reichskulturkammer

oder der zuständigen Einzelkammer (z.B. Reichspresse-

kammer, Reichsfilmkammer) vorlegen, daß ihrer Tätig-

keit im Protektorat zugestimmt wird. Das Gleich@ gilt

für Mitglieder der Reichskulturkammer, die aus anderen

als aus wirtschaftlichen Gründen (vgl. Buchst. c) im

Protektorat tätig werden wollen;

k) als Teilnehmer an gemeinschaftlichen Veranstaltungen

z.B. Konzerten, Theatergastspielen, Aufmärschen, sport-

lichen Wettkimpfen in das Irotektorat reisen wollen,

wenn durch eine Bescheinigung der zuständigen Obersten

Reichsbehörde (Reichsministerium für Volksaufklärung

und Propaganda oder Reichskulturkammer oder zuständige

Binzelkammer z.B. Reichsmusikkanmer, Reichstheaterkam-

mer; Stellvertreter des Führers; Jugendführer des Deut-

schen Reiches; Reichssportführer usw.) nachgewiesen wird,

daß die Dienststelle des Reichsprotektors der Veranstal-

tung zugestimmt hat,

Der Durchlaßschein kann in diesen Fällen als Sammel-

durchlaßschein ausgestellt werden, In den Sammeldurch-

laßschein müßen Hame, Vornamen, Beruf, Staatsangehörig-

keit sowie die Anschrift der Teilnehmer eingetragen sein.

Die Teilnehmer haben einen amtlichen Lichtbildauswcis

mit sich zu führen;

1) einzeln zu Gastspielen oder zu einem Auftreten als Schau-

spieler, Sänger, lusiker oder Artist in das Protektorat

einreisen wollen, wenn sie nachweisen. daß das Reichs-

ministerium für Volksaufklärung und Propaganda oder die

Rei■hskulturkammèr oder die zuständige Einzelkaumer, z.B.

Reichsmusikkammer, Reichstheaterkammer ihrem Gastspiel

gder Auftreten im Protektorat austimmt;

m) einzeln zu sportlichen Zwecken in das Protektorat rei

sen wollen, wenn sie einnmenrechende Bescheinigung

8
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des Reichssportführers vorlegen;

n) als vom Reichsarbeitsministerium beauftragte Anwerber von

Arbeitskräften für den Einsatz im übrigcn Reichsgebiet in

das Protektorat einreisen müßen, wenn der Auftrag durch

amtliche Unterlagen nachgewiesen wird;

o) als Arbeiter, Angestellte, Praktikanten und Volontäre im

Proteltorat eine Beschäftigung aufnelmcn wollen, wenn sie

eine Bescheinigung des im übrigen Reichsgebiet für sie zu-

ständigen Arbeitsamts vorlegen, daß gegen ihre Abwanderung

in das Protektorat arbeitseinsatzmäßige Bedenken nicht be-

stehei;

p) als Arbeitnehmer aus dem Protektorat Böhmen und Mähren im

übrigen Reichsgebiet beschäftigt sind und entweder vorüber-

gehend oder endgültig in das Protektorat zurückkehren wol-

len, wenn sie eine Bescheinigung ihres Betriebsführers vor-

legen, daß sie ordnungsgemäß beurlaubt sind oder das Arbeits-

verhältnis rechtmäßig gelöst worden ist. Dies gilt auch für

solche Arbeitnehmer, die eine fremdc oder keine Staatsan-

gehörigkeit besitzen.

Cofern die erwähnten Arbeiter die Hin- und Rückreise

in Begleitung eines verantwortlichen Transportführers ge-

meinschaftlich ausführen, kein an Stelle der einzelnen

Durchlaßscheine ein Sammeldurchlaßschein ausgestellt wer-

den. In dem Samieldurchlaßschein müßen Name, Vornamen, Be-

ruf, Staatsangehörigkeit sowie die Anschrift der Transport-

teilnehmer eingetragen sein. Der Transportführer selbst

muß im Besitze der allgemein vorgeschriebenen Grenzüber-

trittspapiere sein;

q) als Fahrer und Beifahrer von Lastzügen des Reichs-Kraft-

wagen-Betriebsverbandes durch das Protektorat Böhmen und

Mähren fahren, wenn die Ausstellung der Durchlaßscheine

durch die Bezirksbeauftragten des Reichs-Kraftwagen-Be-

triebsverbandes in Wien, Breslau, Dresden oder München be-

fürwortet wird;

r) als Fahrer und Beifahrer von Unternehmer-Lastzügen im Auf-

trage der Reichsbahn durch das Protektorat Böhmen und Mäh-

ren fahren, wenn die Ausstellung der Durchlaßscheine durch

die zuständige Reichsbahndirektion befürwortet wird;

s) als deutsche Lehrer und Lehrerinnen nachweislich an ciner

deutschen Schule in den Randgebieten des Protektorats tätig

sin d oder tatlg werden wollen, oder als deutsche Schüler

und Schülerinnen nachweisliah eine deutsche Schule in den er-

wähnten Gebieten besuchen oder besuchen wollen;

t)
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t) einen Gestellungsbefehl oder eine militärische Auf

forderung vorlegen, wonach sie ihre Wehrpflicht im

· Protektorat ërfüllen sollen;

u) einen Gestellungsbefehl vorlegen, wonach sie ihrer

Arbeitsdienstpflicht im Protektrat genügen sollen;

v) eine Bescheinigung der zuständigon Dienststelle der

Hitler-Jugend vorlogen, wonach sie als Angehörige

der Hitler-Jugend im Protektorat eingesetzt werden

sollen;

w) soweit sie deutsche Staatsangehörige oder deutsche

Volkszugehörige sind, nachweislich das Protektorat

zur Verkürzung des. Reisewegs durchreisen müssen, In

diesen Fällen ist der Durchlaßschein auf der Vorder-

seite - qucr von links unten nach rechts oben - mit

roter Tinte oder durch Stempelaufdruck in roter Farbe

mit dem Vermerk: "lur zur ununterbrochenien Durchreise"

zu versehen und entsprechend kurz zu befristen.

Zu t), u) und v):

Soweit die hier genannten Personen nicht die er-

forderlichen Ausweispapiere besitzen, sind auf dem

Durchlaßschein die Worte "Vorlage des ....., ausge-

stellt von ....." durch die Worte"Befreiung vom Aus-

weiszwang" zu ersetzen.

Zur Vermeidung uibilliger Härten sind die Kreis-

polizeibchörden im übrigen ermëchtigt, auch in anderen

besonders berücksichtigenswerten Fällen Durchlaßscheine

auszustellen. Von dieser Ermächtigung darf nur äußerst

sparsam Gebrauch gemacht werden; die Entscheidung muß

in allen Fällen von dem Behördenleiter oder im Felie sei-

ner Abwesenheit von seinem ständigen Vertreter persön-

lich getroffen verden.

5.) Von den Kreispolizeibehörden dürfen ausschließlich die

. im Gebrauch befindlichen grünen Vordrucke (mit dunklem

Längsstreifen) für die Durchlaßscheine verwendet werden.

6.)

Die Geltungsdauer der regelmäßig nur für eine

Einreisc ("einmal") oder für eine Ein- und Viederaus-

reise ("einmal und _zurück") auszustellenden Durchlaß-

scheine ist den Unständen des Einzelfalles anzupassen;

sie soll grundsätzlick

einen Monat nicht übersteigen.

Durchlaßscheine
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Durchlaßscheine für wiederholte Reisen können aus-

Ob

gestellt werden, und zwar gegebenenfalls mit einer Gel-

tungsdauer bis zu 6 Monaten, wenn die Notwendigkeit hier-

für nechgewiesen, insbesondere wenn die Notwendigkeit von

der etwa in Betracht kommenden Dienststelle des Durchlaß-

scheinsbewerbers in der von ihr auszufertigenden Bescheini-

gung ausdrücklich bestätigt wird.

7.) Die Verlängerung der Durchlaßscheine ist unzuläßig; er-

forderlichenfalls ist ein neuer Durchlaßschein auszustellen.

8.) Die Durchlaßscheine sind gebührenfrei auszustellen.

9.) Über die ausgestellten Durchlaßscheine sind von den aus-

stellenden Behörden besondere Listen zu führen, die ent-

halten müßen:

a) Nr. des Durchlaßscheins,

b) Vorname (Rufname unterstreichen), Zuname (bei Frauen auch

der Mädchennane), Beruf, Staatsangehörigkeit, Anschrift

des Inhabers des Durchlaßscheins,

c) die Bezeichnung des Ausweispapiers, das vorgelegen hat,

d) die Geltungsdauer des Durchlaßscheins und den Tag seiner

Ausstellung.

e) die Angabe des Grundes, aus dem der Durchlaßschein ausge-

stellt ist.

Die von dem Durchlaßscheinsbewerber vorgelegten Be-

scheinigungen sind zu den Durchlafscheinsakten zu nehmen.

IV..

Mit der Außerkraftsetzung derjenigen Bestimmung des

"Ersten Abschnitts: Verkehr mit dem Protektorat Böhmen und

Mähren" der Übersicht zu meinem Runderlaß vom 4. Januar l940

- S I V 6. 25/40 - 485 -, die sich auf die Ausstellung von

Durchlaßscheinen durch die Kreispolizeibehörden, durch die

Oberlandräte und durch die deutschen Vertretungen im Ausland

beziehen (vgl. die Eingengsformel), treten nicht auch die

Bestimmungen des Zweiten und Dritten Abschnitts des ahgezoge-

nenen Erlasses über den Verkehr mit den eingegliederten Ost-

gebieten und dem Generålgouvernement außer Kraft. Soweit in

diesem Zweiten oder Dritten Abschnitt auf die Bestimmungen

des Ersten Abschnitts Bezug genommen wird, gelten diese bis

auf



10a/ auf Weiteres fort.

Zu I - IV.

Abschließend wird noch auf folgendes hingewiesen:

Mit der vorstehenden Heuregelung wird den Kreis-

polizeibchörden die Möglichkeit gegeben, allen Bedürf-

nissen des Verkehrs nit dem Frotektorat Böhmen und Mäh-

ren gerecht zu werden. Trotz der nunmchr vorgesehenen be-

deutenden Erleichterung muß indes nach wie vor auf eine

geregelte Steuerung des Verkchrs nit dom Protektorat

Böhmen und Mähren ausschlaggebender Wert gelegt werden.

Die Kreispolizeibchörden sind daher verpflichtet, die

in diesem Erlaß enthaltenen Bestimnungen genauestens

zu beachten. Die mit der Ausstellung der Durchlaßscheine

beauftragten Beanten haben sich unverzüglich mit dem In-

halt des Erlasses vertraut zu machen.

Im Auftrage:

gez. Krau s e.

Beglaubigt:

Omimnn

Kanzleiangestellte.

Der Chef der Sicberbeits-

100

pollzel ued des 68.

Ro
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Ab sc hrif t

Der Reichsführer-4

Berlin, den 28.Februar 194l.

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

S I A (b) 6 Nr. 500/41 - 453 - 22.

Schnellbrief

An das

Fristsache!

Auswärtige Amt - Rechtsabteilung -

z.Hd. von Herrn Vortragenden Legationsrat

R ö d i g e r - oder Vertreter -

- über den Leiter der Abteilung Deutschland,

SA-Standartenführer Gesandten L u t h e r -.

in B e rli n

Betrifft: Paßtechnische Regelung des Verkehrs mit dem Pro-

tektorat Böhmen ünd Mähren.

Bezug:

Mein Sch:eiben vom 4.Januar 1940 - S I V 6 -

25/40 - 485 -.

Anbei übersende ich Abdruck eines Runderlasses an die

Kreispolizeibehörden zur Kenntnisnahme.

Unter Bezugnahme auf das kürzliche Ferngespräch des

Unterzeichneten mit den Vortragenden Legationsrat Rödiger

wird nach Benehmen mit dem Reichsprotektor in Böhmen und

Mähren wegen der Behandlung der Einreisen aus dem Ausland

in das Protektorat folgende Regelung getroffen:

1.) In allen Füllen, in denen von den deutschen Vertretungen

im Ausland vor Erteilung eines Sichtvermerks zur Ein-

reise in das Reichsgebiet bei der "Zentralen Sichtver-

merksstelle" in Berlin zurückgefragt wird, wird diese

Dienststelle, sofern der Fragebogen oder die Drahtan-

die Angabe

frage/enthält, daß der Sichtvermerksbewerber sich nach

dem Protektorat Böhmen und Mähren begeben will, unter

sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen in Abschnitt III

Nr. 4 des Erlasses an die Kreispolizeibehörden gleich-

zeitig auch die Entscheidung über die Einreise in das

Protektorat treffen und diese Entscheidung der betref-

fenden deutschen Vertretung im Ausland mitteilen. Im

Falle der zustimmenden Entscheidung macht die deutsche

Vertretung in der letzten freien Zeile in der Mitte des

Sicht-
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2

Sichtvermerks mit roter Tinte den Zusatz: "auch für

das Protektorat Böhmen und Mähren" und überstempelt

diesen Zusatz nit dem Dienststempel.

2. In Fällen, in denen die deutsche Vertretung im Ausland

ausnahmsweise vor Erteilung des Sichtvermerks keine

.Rückfrage bei der "Zentralen Sichtvermerksstelle" in

Berlin hält, muß es dem Sichtvermerksbewerber überlas-

sen bleiben, sich nach seiner Einreise in das Altreich

den erforderlichen Durchlaßschein bei der Kreispolizei-

behörde seines inländischen Aufenthaltsortes zu beschaf-

fen.

Ich bitte, die deutschen Vertretungen im Ausland,

die deutsche Botschaft in Paris und auch die Dienststel-

le des Auswärtigen Amts in Brüssel umgehend entsprechend

zu unterrichten.

Im übrigen verweise ich wegen der paßtechnischen

Regelung des Verkehrs mit den eingegliederten Ostgebie--

ten und dem Generalgouvernement auf die Eingangsformel

und Abschnitt IV des Erlasses an.die.Kreispolizeibehör-

den.

Im Auftrage:

gez. K r.a u s e
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Bro des Staatssekretärs

Prag, den 8. II. 1941.

St.S. XI D - 1

An den

Herrn Oberlandrat

- Ausländeramt -

in Prag

Betr.: Passverlängerung für Helene G i Z i c k y, Prag XVI,

Divisova 2000

Anlg.: 1 Fremdenpass

Jn der Anlage übersende ich den Fremdenpass der

Obengenannten mit der Bitte, ihn um 1/2 Jahr zu verlängern

und der Jnhaberin direkt zurückzustellen.

Heil Hitler!

3y

Cpp

J8A33

St. S. IJ- i



Prag, den 15. April 1941.

Herrn Ministerialdirigenten Fuchs.

Der Herr Staatssekretär benötigt die sich auf die Aus-

stellung eines Reisepasses an einen Graf Coloredo-Mansfe

beziehenden Vorgänge. Die Vorgänge sollen in der von

Herrn Ministerialrat Mokry geleiteten Gruppe bearbeitet

worden sein. Ich bitte um ihre Vorlage.

Hie

2. Wv.am 25.4.1941 bei dem Unterzeichner.

21888

Bt. S.$D-2/4i



Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

18. 4. 41.

Prag, den..

19

XIX.. Unter den Kastanien 19.

Tgb. Nr. B. d. S.

Bitte bei der Antwort vorstehendes Geshäftszeichen und Darum anzugeben

An das

Büro des H. Staatssekretärs

zu Hd. von 4 Obersturmbannführer Dr Gieß

Anbei reiche den Vorgang Graf Colloredo-Mannsfeld

nach Einsichtnahme wieder zurück.

I.A.

miurer

$\D- 4



Prag, den 15. April 1941.

Herrn Ministerialdirigenten Fuchs.

Der Herr Staatssekretär benötigt die sich auf die Aus-

stellung eines Reisepasses an einen Graf Coloredo-Mansfel

beziehenden Vorgänge. Die Vorgänge sollen in der von

Herrn Ministerialrat Mokry geleiteten Gruppe bearbeitet

worden sein. Ich bitte um ihre Vorlage.

→→

Yom Aherrgremmperes

Mn Gtm Gnpna bni ser wmif ftni

oprin unir wof wif gng. 2y dlarf ine

Jelb m belirp Shirepa

fMon

6/t1

.\D-2/4i
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Prag, den 24. April 1941.

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

K.H. mit 1 Mappe

Herrn Ministerialdirigenten Fuchs

wieder zugeleitet.

Ich habe den Inhalt der Vorgänge dem Herrn Staatssekretär vor-

getragen. Der Herr Staatssekretär steht in der Frage der Aner-

kennung der Familienmitglieder Coloredo-Mansfeld als deutsche

Staatsangehörige auf dem Standpunkt, daß eine solche Maßnahme

nicht in Frage komme. Das Familienhaupt habe s.Zt. die bekann-

te an Benesch gerichtete Treueerklärung des tschechischen Adels

unterschrieben. Die übrigen Familienmitglieder seien teils

national-tschechisch, teils international-kosmopolitisch aus-

gerichtet. Er (der Herr Staatssekretär) kenne keine Verdienste

der Pamilie um das Deutschtum, auf die Rücksicht genommen wer-

den müsse. Jede einfache deutsche Familie habe sich im Volks-

tumskampf besser benommen als die fragliche Familie. Ich darf

anregen, die Angelegenheit bet dem Herrn Staatssekretär wegen

ihrer künftigen Behandlung züm zo■trag zu bringen.

61888

2.

Z.d.A.
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Abschrif t .

Geheime Staatspolizei - Staatspolizeileitstelle Prag

Fernschreibvermittlung

FS-Nr. 06056

Geheim!

+ Dr. Berlin NUE 45 133 21.3.41 1335 = J0=

An

alle Staatspolizei(leit)stellen . =

31/34

Nachrichtlich: Den Höheren -und Polizeiführern

(ohne die Niederlande und Norwegen)

den Inspekteuren der Sicherheitspolizei unds.«..

des SD,

LM.41.

den Befehlshabern der Sicherheitspolizei

und des SD in Prag, Krakau,Strassburg und Metz,

den Kommandenren der Sicherheitspolizei und

des SD in Krakau, Warschau, Radom und Lublin,

dem Einsatzkommando der Sicherheitspölizei

und des SD in.Luxemburg.=

Sofort dem Leiter oder Vertreter vorlegen!

Betrifft: Sichtvermerkszwang.

Hier:

Reisen zwischen dem Reichsgebiet und dem Ausland.

In meinem Runderlass an die Kreispolizeibehörden vom

6.9.1939 - S V 6 - 5485/39 - 485. - mit dem die Einführung

des allgemeinen Sichtvermerkzwanges bekannt gegeben wurde, ist

u.a. folgendes bestimmt: " Der Sichtvermerk ist in jedem

Falle zu versagen, in dem die Person oder der Reisezweck

des Sichtvermerksbewerbers unter Berücksichtigung der jewei-

ligen Gesamtlage irgendwie bedenklich erscheint oder die

Reise z.Zt. nicht unbedingt erforderlich ist. Die für den Be-

ziek der Kreispolizeibehörde zuständige Staatspolizeistelle

ist zu hören " . - Diese Bestimmung ist in meinem weiteren

Runderlass an die Kreispolizeibehörden vom 26.l0.l949 -

S I V 6 - 5995/39-485 - was den Beriff der Notwendigkeit der

Reise anlangt, dahin erläutert worden, dass Kur-,Erholungs-,

Besuchs-und Vergnügungsreisen bis auf weiteres grundsätzlich

nicht als notwendige Reisen anzusehen sind.- Wie beobachtet

ZPRACOVAO.

worden

23.

1946

Ct. S.10-3
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worden ist, nehmen neuerdings Reisen in das Ausland einen

immer grösseren Umfang an. Offenbar werden danach die oben

angeführten Bestimmungen nicht genügend beachtet. Dies wi-

derspricht im Hinblick auf die derzeitige Gesamtlage wich-

tigen deutschen Belangen. Ich ordne deshalb mit sofortiger

Wirkung folgendes an:

l.) Die Staatspolizei(leit)stellen haben auf die Rückfragen

hin, die die Sichtvermerksbehörden (Kreispolizeibehörden)

vor Erteilung eines zur Ausreise in das Ausland berech-

tigenden Sichtvermerkes in allen Fällen zu halten ver-

pflichtet sind, ihre Zustimmung zu versagen, wenn die

Reise nicht nachweislich im deutschen Reichsinteresse

erfolgt.' Dabei ist - ohne Rücksicht darauf, ob es sich

um Inländer oder Ausländer handelt - ein strenger Maß-

stab anzulegen. Das gilt insbesondere bei Reisen nach der

Schweiz.

II.

Im einzelnen gilt noch folgendes:

1.) Als im deutschen Reichsinteresse liegend sind alle Reisen

aus wirtschaftlichen Gründen anzusehen,für die eine ent-

sprechende Befürwortung der zuständigen Industrie - und

Handelskammer vorgelegt wird.

2.) Aus aussenpolitischen Gründen ist die Ausreise von grie-

chischen Staatsangehörigen, die nach Griechenland zurück-

kehren wollen, nicht zu verhindern, wenn nicht im Einzel-

fall gegen die Person des Sichtvermerksbewerbers Bedenken

bestehen.

3.) Nicht unter die in Nr. I.) angeordnete allgemeine Verschär-

fung fallen:

80S19

a) Reisen von Sichtvermerksbewerbern wegen des Todes oder

. schwerer Erkrankung naher Verwandter im Ausland, Als

nahe Verwandte gelten in diesem Zusammenhang nur Ehe-

ret9g

gatten, Eltern, Kinder und Geschwister.

EC

Reisen von ausländischen Arbeitern und Angestellten in

ihr Heimatland, wenn diese nachweislich ihr Arbeitsver-

hältnis im Inland ordnungsmässig gelöst haben oder

nachweislich ihren ihnen vertragsmässig zustehenden

Urlaub antreten wollen. Für die von den besetzten Ge-

bieten im Westen her in Deutschland eingesetzten aus-



ländischen Arbeitnehmer gilt dies nur für die dauernde

oder vorübergehende Rückkehr in das betreffende Gebiet

im Westen.

c) Reisen deutscher Staatsangehöriger nach Italien im Rah-

men des Runderlasses des Reichsführers- usw. vom

4.4.1940 - S I A (b) 6-1070/40-485.-

auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses (vergl.hier-

zu II.) Nr. 5 des oben erwähnten Runderlasses an die

Kreispolizeibehörden vom 26.10.1939.)

e) Reisen italienischer Staatsangehöriger nach Italien,

soweit Person und Reisezweck des Sichtvermerksbewer-

bers einwandfrei sind.-

Ich ersuche,dafür zu sorgen, dass die vorstehenden Bestim-

mungen genauestens beachtet werden. Bei der auf Grund des vor-

liegenden Erlasses ausgesprochenen Versagung der dortigen Zu-

stimmung im Einzelfall darf den Sichtvermerksbehörden unter

keinen Umständen zu erkennen gegeben werden, dass es sich um

eine zentrale Anordnung handelt. Die Versagung wird daher

in der Regel zweckmässig mit dem Hinweis zu erfolgen haben,

dass dem Sichtvermerksantrag " aus grundsätzlichen Erwägungen"

nicht entsprochen werden kann.

RSHA-I A (b) 6 Nr. 55/4l-485- g - i.V. gez. Dr.Nockemann,

4-Standartenführer.

----

Geheime Staatspolizei

Prag,den 21.März 1941.

Staatspolizeileitstelle Prag

II B

Nachrichtlich

dem Höheren 4-und Polizeiführer

-Gruppenführer Staatssekretär K.H. F r a n k

Prag

Nhun



25. April 1941.

An Herrn

Oberlendrat Dr. Ringel,

26. IV. 1941

Königgrätz,

Oberlandratsant.

Sehr geehrter Herr Ringel!

Wie mir bekannt geworden ist, ist bei Ihnen eine Fürstin

Golitzyn mit dem Antrage auf Erteilung der Ausreisebewil-

Iigung nach Dresden vorstellig geworden. Ich möchte nicht

verfehlen, Sie darauf hinzuweisen, daß neines Wi sens ge-

gen die Erteilung der Ausreisegenehmigung keine Einwände

zu erheben sind. Hierbei setze ich voraus, daß die Geheime

Staatspobizei,bezw. der SD-RF den gleichen Standpunkt ein-

Angelegenheit annehmen und dafür sorgen würden, daß der Ge-

suchstellerin ehestens ein Bescheid zuteil wird.

Heil Hitler!

Ihr

PEOT

Oberregierungsrat.

2.

Z.d.A.

St. S.ND-5/4i
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DER OBERLANDRAT

Königgrätz.Mai

über die politischen Bezirke

Korpskommandogebäude

KÖNIGGRÄTZ, KÖNIGINHOF,

Tel. No 716, 717

NACHOD, NEUSTADT, REICHENAU

Postsparkassenkonto: 98.512

UND SENFTENBERG

An den

40/23

Herrn Staatssekretär

Geschäftszeichen:

beim Reichsprotektor in Böhmen u.Mähren

(Oblges Geschäftszelchen ist bei Antwortschreiben stets

anzugeben.)

in P r a g.

a des Staatssekretärs

be.n Reichspeotektor

boyang.

in Böhmen und mähren.

Beingefingt

Eing.: 1.MAI 1941

Are.7426/.49.

Tgb. Nr.:

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

Der Antrag der französischen Staatsangehörigen Fürstin

Helene Galitzine aus Reichenau auf Erteilung der Ausreise-

bewilligung nach Dresden ist inzwischen eingegangen. Ich

habe denselben sofort in Vorbehandlung genommen. M.E.

dürften der Ausreise nach Dresden keine Schwierigkeiten

im Wege stehen.

Sobald eine endgültige Entscheidung gefallnist, werde

ich mir erlauben, Sie hiervon in Kenntnis zu setzen.

Heil Hitler!

Mig

a

705.47

Str K.

J

-/g2

SS.ID-5/4i
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Prag, den 3.August 1941.

K.H. mit 1 Anlage

Herrn S c h n e i d e r

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlage zur Kenntnis

und weiteren Veranlassung zugeleitet.

M.V. ist Fräulein Galitzin französische Staatsangehörige,

Bedenken gegen die Ausstellung eines Durchlasscheines be-

Hoat Vnyany, 

stehen nicht.

07252

bitte hoemmer!

an l8 am tran

Sintibe ky ans johin dy,

618 flmad

d.dict

XD -5(41



Deutsche Kriminalpolizei
23. März
4
Prag II, den..
Kriminalpolizeileitstelle Prag
194.
C.-M.-v.-Weber-Straße 7
Tgb.-Nr. K II/2 - 1050/44.
Fernruf: 227-45-49
Bitte in der Antwort vorstehendes Geschäftszeichen und Datum anzugeben 
De MI
nenebroteg altsd cemdaneesmasnubadei cedtduiegriotol
An denvtbuta neb
odatd Chef des Ministeramts für Böhmen und Mähren,
regti-Standartenführer u.Ministerialret Dr.G i e s
ES
Ha
RESSJOLBSSSEKOLS
lewS edofewbnesrl effeleenied deus tedlee elb.nedalf
in Pr ag
eeaulea ansxegnuftttmz ne
DIBL
   o C
-CeItS
Betrifft : Schmuckdiebstahl z.N.der Fürstin Helena G a 1 i t -
r grves lz iün von Gizschitzki, geb.7.l.l896 in Peters-
burg, wohnhaft in Prag IiI, Waldsteing. 17 (Wald-
net
oe eHAL HreLLOTOr
Unter Hinweis auf die mit -Standartenführer Dr.
G i e s in den Abendstunden des 2l.3.l944 fernmündlich ge -
führte Rücksprache berichte ich,dass der französischen Staats-
angehörigen, Fürstin Helena G a l i t z i n von Gizschitzki,
die seit dem 9.l0.l942 im Waldsteinpalais mit ihrer Tochter
Irene ein Zimmer bewohnt, am 16.3.1944 - nicht am 20.3.44 -
in der Zeit von 13,45 bis 18,00 Uhr, verschiedene Schmuckstücke
von einem unbekannten Täter gestohlen wurden.In der Zeitspanne,
in der die Tat ausgeführt sein muss, waren sämtliche Türen zur
Wohnung unverschlossen, so dass die Durchführung der Tat durch
dieses fahrlässige Verhalten der Geschädigten erheblich er -
leichtert wurde.
-
Nach Feststellung des Diebstahls durch die Geschä -
digten erstatteten sie umgehend bei dem Pol.-Kommissariat in
Smichow Anzeige, das noch am gleichen Tage Beamte zur Aufnahme
des Tatortbefundes zwecks Durchführung der sofort in Angriff
C
genommenenErmittlungen entsandte .
Die für die Bearbeitung dieser Strafsache zuständige
Protektorats-Polizei hat nach hiesigen Feststellungen bisher
alles unternommen,um die Tat aufzuklären und das Diebesgut wie-
der herbeizuschaffen.Die Deutsche Kriminalpolizei het sich im
Wege der Dienstaufsicht überlagernd in die Ermittlungstätigkeit
der Protektoratspolizei eingeschaltet.
./.
St.M.x8-5e/4n
1338 43 160
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Die zur Überprüfung der nach Anzeigeerstattung
durchgeführten Fahndungsmassnahmen tätig gewordenen Beamten
der KPLSt.Prag haben im übrigen keinesfalls den Eindruck ge-
habt,dass die Geschädigten Anlass hatten,über die bisherige
Ermittlungstätigkeit Klage zü führen. Bei vorsiähtiger Befragung
der Geschädigten.die selbst auch keinesfalls irgendwelche Zwei-
fel über den zweckentsprechenden Ermittlungsgang geäussert hatten,
entstand der Eindruck,dass die Mutter der Fürstin G a l i -
t z i n , Frau von G i z s c h i t z k y , die in einem Frauen-
heim in Smichow-wohnhaft und bei der Filmprüfstelle tätig ist,
aus Besorgnis vielleicht ungerechtfertigt einer vorgesetzten
Dienststelle nicht den tatsächlichen Sachverhalt unterbreitet
hatte.etdiinettebnsve-l tim eth tue sfwai redaU
- g dobmntet er.e.S aelnebnutebned neb al e e  D
-adet nedoetadsnet Teb as,dopddoled eroeqadou etd
bisttnoesto mov n i s f f so
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- .E.0S me tdoin - per..al me dowed remmis nte enerl
exoldadoumdoS snbeiroatev ,THU 00,81 eid 2,E1 nov leS Teb n
nnegette eb n.nebw nldote Tett nednededn mente no
TUs müT roftm neew Bnm nie tdtgen JeT elb Teb ni
do de eb gnutdo si sa oa neaolnatev gaundow
- Te dotfderte odgibinoae reb netladreV egteaßfidst aeeelb
= .
d. d.
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U
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Prag .,17.

2524.
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Waldsteiybalais.

niste

Tel. 638-38.

Eng.20. APR. 1944
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Nach fernmündlicher Rückfrage beim Polizeipräsidium

(Frau Falk) wurde durchgegeben, daß gegen die Tochter

von Frau y.Gischitzky beim Reichssicherheitshauptamt

in Berlin ein Vorgang schwebt; aus diesem Grunde wurde

das Ansuchen von Frau Galitzin über die Gestapo an das

RSHA weitergeleitet.
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Der Staatsfekretär

beim Keichsprotektor in Göhmen und Mähren

Perfönlicher Referent

Prag, den
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Nach Rücksprache mit Frau Falk hat die Tochter von Frau

Galitzine die Ausreisegenehmigung nach Paris erhalten,

wartet aber noch ab, da die Genehmigung für ihre Mut-

ter noch offensteht und in den nächsten Tagen zu er-

warten ist, damit sie zusammen reisen können.

Die

endgültige Genehmigung wird von Frau Falk fernmündlich

an das Ministeramt durchgegeben.

gnogas

Misek 2 π

boyang
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Llowakei

Wigan

An den

Herrn Oberlandrat,

zuPrag.

E

Abtlg. Durchlaßscheine.

ZB./Kr./Ho.

26./4.1941.

Ausstellung eines Durchlaßscheines

für Reisen nach der Slowakei.

Wir bitten Sie, unserem Oberdirektor,

Herrn Ing. Rudolf Staffen ,

einen Durchlaßschein für wiederholte Reisen nach der

Slowakei für die Dauer eines halben Jahres, ab l.Mai

ds.J. auszustellen .

Der Genannte hat als Beirat und Kriegsbeauftragter

der Reichsstelle für Papier, Berlin, und als Vertreter

der deutschen Papier-und Zellstoff-Índustrie, im Auftrage

der Reichsstelle für Papier und Verpackungswesen, Berlin,

des Reichswirtschaftsministeriums, Berlin, und der Wirt-

schaftsgruppe der Papier-,Pappen-,Zellstoff-und Holzstoff-

Erzeugung, Berlin, an wichtigen Besprechungen mit der

slowakischen Papier-und Zellstoff-Industrie teilzunehmen

und diese auch zu führen .

Ausserdem bemerken wir, dass das Verkaufsbüro der

Vereinigten Papierfabriken in Pressburg eine Zweigstelle

besitzt.

Wir bitten daher, den Durchlaßschein nicht für eine

einmalige Reise, sondern für öftere Reisen während der

Bauer eines halben Jahres auszustellen .

Da Herr Oberdirektor Ing. Staffen auch Gauamtsleiter der

NSDAP ist, dürften politische Bedenken gegen die Erteilung

eines Durchlaßscheines für die Dauer eines halben Jahres

nicht bestehen .

Mit

Heil Hitler !

S.S.LD-7/4i
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5. Juni 1941.

St.S.XI D - 7/41.

1.

An Herrn

Oberlandrat Frhr.v.Watter,

Prag.

Sehr geehrter Herr Oberlandrat!

Hiermit ütersende ich zwei Vorgänge zur gefälligen Kenntnis

und mit der ditte; in dem einem wie in dem anderen Falle da-

für zu sorgen, daß den Anträgen entsprochen wird. Ioh setze

voraus, daß von Seiten der Geheimen Staatspolizei bezw. des

SD-RFß gegen die Anträge keine Bedenken geltend gemacht wer-

den. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich zum Vortrag bei

dem Herrn Staatssekretär über das von Ihnen Veranlaßte un-

terrichten würden.

Heil Hitler!

Ihr

Oberregierungsrat.

2.

Wvl. am 5.7.1941 bei dem Unterzeichner.



16. Juni 1941.

St.S.XI D - 7/41.

1.

An Herrn

Oberlandrat Frhr.v.Watter,

Prag,

S3EESS*

Sehr geehrter Herr Oberlandrat!

Unter Bezugnahme,aufidie mit Ihnen gehabte fernmündliche

Besprechung übersende ich hiermit ein Schreiben von Geu-

amteleiter Oberdirektor Ing.Staffen vom 12.d.M. - Zeichen

ZB/od.Ing.St./Ho, betreffend Ausreise in die Slowakei und

nach Ungarn, zur gefälligen Kenntnis. Auf die handschrift-

liche Notiz des Herrn Steatssekretärs vom 12.d.M. darf ich

hinweisen.

H e i 1 H i t l e r !

Ihr

Oberregierungsrat.

2.

Z.d.A.



of

Der Oberlandrat

23.Juni 1941.

Prag I., den

Masarykkai 4

321

tyans.

Nr.

Es wirb gebeten, dieses Geichäftszeichen

und ben Gegenstand bei weiteren Schreiben

brizefrist,

angugeben.

Dleo des Siaaissektetürs

fie

bein Reichsprotektoe

in Böhmen und mühren.

Eing.: 24. JUNI 1941

An

Tab. Nt.:

den Persönlichen Referenten des Herrn Staatssekretärs

Herrn Oberregierungsrat Dr. G i e s

in P r e. g

Betrifft: Ausreise des Oberdirektors und Gauamtsleiters

Staffen.

Auf Ihr Schreiben vom 16.6.1.94l -St.S.XI D-7/41

erlaube ich mir,folgendes mitzuteilen:

Gauamtsleiter Staffen hat am l9.6.d.J.ein Schreiben der

Durchlasscheinstelle an das Wehrbezirkskommando zwecks

Erlangung des militärischen Auglandsurlaubes ausgehändigt

erhalten. Sobald er diesen Urlaub erhält,kann der Sicht-

vermerk innerhalb einer halben Stunde erteilt werden.

Ich darf dabei noch erwähnen,dass Dauerdurch-

lasscheine nach der Slowakei grundsätzlich nicht ausgestellt

werden dürfen. Hiefür würde sieh sowohl der Befehlshaber

der Sicherheitspolizei,wie die Abwehrstelle ihre Zustim-

mung nicht erteilen kömen. Es ist auch nicht richtig,

dass -wie in der Eingabe betont wird- Tschechen jemels

einen Dauerdurchlasschein erhalten haben.

A ath.

D

%

5.ec.e.

209131

Whetij ot.
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In Freude und Dankbarkeit geben wir

die glückliche Geburt unseres dritten Kindes

Die t lin d

.

Y

Sonntag

den 23.I.1944

bekannt

Dr.med. Lotte Staffen geb.Hoffmann,

Ing.Rudolf Staffen ,Gauamtsleiter d.NSDAP,

Prag XIX ,

Radetzkystrasse 8

dinnd boy
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In Freude und Dankbarkeit geben wir

die glückliche Geburt unseres dritten Kindes

Dietlind

Y Sonntag den 23.I.1944

bekannt .

Dr.med. Lotte Staffen geb,Hoffmann,

Ing.Rudolf Staffen ,Gauamtsleiter d.NSDAP,

Prag XIX ,

Radetzkystrasse 8 .

aE



, den 31. Januar 1944.

M

11. 1944

1.)

An Herrn

Oberdirektor Ing. Rudolf Staffen,

Prag XIX,

Radetzkystraße 8.

CR8RT

Lieber Parteigenoase Staffen !

Zur Geburt der Tochter Dietlind darf ich Ihnen und

Ihrer Frau Gemahlin sehr herzlich gratulieren.

Heil Hitler!

Ihr

Ministerialrat.

2. Z.d.A.

$\q-fa/4}



4-Ogruf.

31. Januar 1944.

1.) An Herrn

31. 1. 1944

Oberdirektor Ing. Rudolf Staffen,

P ra g XIX,

Radetzkystraße 8.

08888

 See ea

Zur Geburt der Tochter Dietlind übermittle ich Ihnen und

Ihrer verehrten Gattin herzliche Glückwünsche.

Heil Hitler !

Ihr

2.) Z.d.A.



9E

4i-Ogruf.

3. März 1945.

3. 111. 1945

1.)

An Herrn

Professor Ferdinand Staeger,

Penzberg (Oberbayern),

Staigenberghof.

Lieber Herr Staeger !

Zu Ihrem fünfundsechzigsten Geburtstage übermittle

ich Ihnen meine herzlichsten Glüokwünsche. Ihre

Heimat Böhmen und Mähren gedenkt auch in den schwe-

ren Tagen des Kampfeß Ihres künstlerischen Werkes.

HeilHitler!

Ihr

2.)
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St.M. XI D - 9 c/4l.

FS:

An

4-Brigadeführer

Regierungspräsidenten Krebs,

Aussig,

Regierung.

Lieber Krebs !

Für Deinen Hinweis in Sachen Professor Ferdinand Staeger,

dessen zu gedenken auch von mir aus beabsichtigt war,

danke ich herzlich. Die deutsche Presse des Protektorats

wird am morgigen Sonntag Staegers gedenken und die vom

Reichsprotektor und mir übermittelten Glückwünsche er-

wähnen.

H e il Hitle r !

Dein

Ais vetnidnber

145

beforag: Z

gez. F r a n k .

4 Wr

om....

Rp.Jsg

De. Staa:sniHeiharoly

3/3 2205

(16 ZL) NR 1145
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St.M. XI D - 9 c/41.

Prag. den 3. März 1945.

W

III. 1945

.C

2.)

PS:

An

i-Brigadeführer

Rogierungapräsidenten Krebs,

Aussig.

Regierung.

Lieber Krebs !

Für Deinen Hinweis in Sachen Professor Ferdinand Staeger,

dessen zu gedenkèn auch von mir aus beabsichtigt war,

danke ich herzlich. Die deutsche Presse des Protektorats

wird am morgigen Sonntag Staegers gedenken und die von

Reichsprotektor und mir übermittelten Glückwünsche er-

wähnen.

Heil Hitler !

Dein

P

3.) Z.d.A.
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Der Seiter der fibtnilun

(Rulturpolitik)

Prag, den 2. Mirz 1945

IV-B#K

f1

An den

Herrn Staatsminister

SS-Obergruppenführer F r a nk.

dse

Betrifft: 65. Geburtstag des Malers FerdinandStaeger.

Anlage:

ee"

CeqOue

GBEON AN

l. "Der Neue Tag." bringt in seiner morgigen Sonntagsausgabe

eine ausfihrliche Würdigung von Staeger durch den Kul-

turschriftleiter Meyer.

2. Ferner ist daran gedacht, in der deutschen Sonntagspresse

des Protektorats, eine Meldung zu bringen, dass der

Reichsprotektor Staeger ein Glückwunschschreiben und eine

Ehrengabe übermittelt hat und der Deutsche Staatsminister

für Böhmen und Mähren in heimatlicher Verbundenheit

dem Künstler herzliche Glückwünsche ausgesprochen hat.

3. Da eine briefliche Uebermitlung des Glückwunsches wegen

der derzeitigen Verkehrsvehältnisse wohl nicht in Be-

tracht kommt,.schlage ich folgendes Telegramm des Herrn

Staatsministers vor: g&i:d

Herrn

Professor Ferdinand S t a e g e r

Steigenberghof

Pe n z b e r g (Oberbayern)

(Anrede)

Zu Ihrem 65. Geburtstag übermittle ich Ihnen meineherz-

lichsten  Glückwünsche. Ihre Heimat Böhmen Wnd Mthren

gedenkt auch in schweren Tagen des Kampfes Ähres künstle-

rischen Werkes.

Heil Hitler!

Ihr

K. H. F r a n k

7

Deutscher Staatsminister

für Böhmen urd Mähren.
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4. An den Herrn

Regierungspräsidenten Aussig

Ss-Brigadeführer K r e b s

Aussig

schlage ich folgendes Antwortschreiben vor:

Lieber Parteigenosse Krebs!

Ich danke Dir für Deinen Hinweis auf den 65. Ge-

burtstag von Ferdinand Staeger, dessen zu gedenken

auch von mir aus beabsichtigt war. Die deutsche Presse des Prp

tektorstsvird am morgigen Sonntag Staegers gedenken

und die vom Reichsprotektor und mir übermittelten

nod Glückwünsche erwähnen.ies cerab tel renxe' .S

Heil Hitler!

gesL

TopDLopopOn Epseser

tedeñrdtoy zodoiftanted ai aemdn brw nomddei

ted nedoorgeegers edoeniwdonle edoifsted Telterihlmeh

negew eeroennwlodle eb gnrftatmtedeu edotrieizd enbadE

-od nt tdoln Idow eaatntfreverdedtev negitieurd

geu

nriel seb mmergefof cobreglot dol sgeftoe.,tmmol

ant

V
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19.FEB. 145

Eing.

DERREGIERUNGSPRASIDENT AUSSIG

4-Brigadeführer Hans K r e b s

16. Februar 1945

An

4-Obergruppenführer Karl Hermann F r a n k,

Deutscher Staatsminister in Böhmen und

Mähren

in P ra g IV,

-

-

-

-

Czernin Palais.

Lieber Pg. Frank!

Trotz der Schwierigkeiten, die die jetzigen Kriegsläufte

mit sich bringen, möchte ich nicht verfehlen, Dich auf den

65. Geburtstag hinzuweisen, den der berühmte sudetendeutsche

Maler und Graphiker Ferdinand S t a e g e r am 3. März d.J.

begeht.

Ich würde mich freuen, wenn Du mir kurz die Mitteilung

zukommen lassen wolltest, ob Du irgendeine Ehrung dieses

Künstlers vorgesehen hast und insbesondere bitte ich auch

in der Tagespresse dieses Ehrentages in einer entsprechenden

Würdigung zu gedenken.

Mit den besten Grüßen und

Heil Hitler!

Sein

Hs

h

il

(0 ea)

Tbn. ho

St.Mx-9b/4j



th

Prag, den 8.September 1941.

C

An die

Herren Oberlandräte

in Br ün n

und P i l s e n.

Betr: Studienfahrt von Prof.Ferdinand Staeger, München.

Vorg: Ohne.

Prof. Staeger wird in Erledigung eines Wehrmachtauftrages (Her

stellung von Grossgemälden mit Burgmotiven für das OKw) den

dort. Bezirk bereisen.-Der Herr Staatssekretär lässt Sie er-

suchen, Staeger nachhaltig zu unterstützen und alle Massnahmen

zu treffen, die der raschen Verwirklichung seines Auftrages

dienlich sind. Ich bitte um die entsprechende weitere Veran-

lassung und darf noch mitteilen, dess sich Staeger bei Ihnen

in Kürze melden wird.

Heil Hitler !

Oberregierungsrat.

3. Z.d.A.
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PROFESSOR FERDINAND STAEGER

I. zi. Haedegg, Nieder:Zonaie.

MUNCHEN 23, LEOPOLDSTR. 4

Büro des S ao ik etärs

beim Reo o o ch oe

in Bühmen ua Mähcen.

Eing.: 19. SEP. 1941

Hochwerehveter Feve Saatsekretae.

frir Vie ypriliza medfpreefaceda phifdez

Iar Loudroide svce Beinene iudovee Pilsen

furglnff Sveukend, uiff iy leidev uvef riua

File fiugfiegare, siuce Seree egritiya rorffe.

He Crledigiuy inf foflieffd bile.

Ner Molvif uinr Lrgaufdiur.

fe fvd ucilig ylanf bi Hfran Leegie yegie

Tvft aine zilenrfle, Taue mir yaalldee

Seruine audpprafacede frlediy mint

Crnffrvyet mvlliy sioglif if, mce mui

nin sine Crido nd si fvefrer yapell soire.

Vot if rere yapafaie.

Ty bencdiye soofl uvrezane suice fifiyace

Ridiy fufre terue nvy Seiskrd? eKilrls =

bierg mv if ire adende 3 Seteyee meid tene Dee 

Fine frotiy fin Trinfle siduofle dirue

zoudt Hritien svue Perudeine, Eebcát sined

Tocnik, fvsie Sehvcekensteine inis Hrodetde.

rod aiuvaifrce.

Maine fofrer fved vcbess kaina Piureifa 

$/of

erlvvibuif ine dut Peotektorat. Fy bille

tafvell nen sine yriliye Ceil ferdiyduy f

St. S.xiD-9 a/41
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PROFESSOR FERDINAND STAEGER

2

MUNCHEN 23, LEOPOLDSTR. 4

an fiuraifesrlrvibseit , Srixchlassehein *Ifiv ife.

Ty bitle yanwifs minene mir f.ze. güyeffidele

Srichladrleine voy frir toe frfrr s veidis

frlle Sraugoiberffreiteingts Meyliefeid sid

sne Gyilliykeil bit puede Cllabes Tispet Jofret.

Nia perfruvelice. Sab ffrarb lersitee:

Sviadriy Deielsch, yabvrne veuce 6./4. 1913

mfufuef Mien lillersberggesse 13.

Mid tee.bepace Fsiufface foir Ifr

yarfiifet Hoglergafaee bleibe y

Sehve vereheter Filever Rtaatssekretaie

mit Gail Zilled

Tfr

BHager

P.L. Vane Kiofappfeice arbitle if

merf Nikolsbeieg Zeredydgrplleyernd.

 abjefer figt.

femenelr 19/9

4

3.d.d.

K

.

20y 0.47
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Prag, den 8.September 1941.

edrs

10 SeD.1941

Datua.

FS.

Zingang.

/

 0944

An die

2. Boe

Herren Oberlandräte

in B r ü n n

und P i l s e n.

Betr: Studienfahrt von Prof.Ferdinand Staeger, München.

Vorg: Ohne.

Prof. Staeger wird in Erledigung eines Wehrmachtauftrages (Her-

stellung von Grossgemälden mit Burgmotiven für das OKw) den

dort. Bezirk bereisen. Der Herr Staatssekretär lässt Sie er-

suchen, Staeger nachhaltig zu unterstützen und alle Massnahmen

zu treffen, die der raschen Verwirklichung seines Auftrages

dienlich sind. Ich bitte um die entsprechende weitere Veran-

lassung und darf noch mitteilen, dass sich Staeger bei Ihnen

in Kürze melden wird.

Heil Hitler !

Oberregierungsrat.

Nach Abgang zurück an Kanzlei

von bi-Gruppenführer Frank.

St. S. IJ-9/4i

My
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$\fr}$

3. September 1941.

St.S.

 D - 9a/41.

.

1.

An Herrn

1941

Prof. Ferdinand S t a e g e r,

München 23,

Leopoldstrasse 4.

Sehr geehrter Herr Professor!

C3813

Der Herr Staatssekretär lässt für das dort. Schreiben vom 8.6.

d.J. - hier eingegangen am 8.8.d.J. - danken und mitteilen,

dass er die Oberlandräte in Brünn und Pilsen angewiesen habe,

Ihnen bei der Durchführung der Studienfahrt behilflich zu sein.

H e i l H i t l e r !

Oberregierungsrat.



PROFESSOR FERDINAND STAEGER

Himhen,26./6.1941

MUNCHEN 23, LEOPOLDSTR. 4

Büro des Staats■ekretärs

bePodhnratektor

in Bühm naFlsh.e

Eing.: 28. JUN! 1941

Sehr geehrtee Heve Aaerekrectär

Deee Cr efhorereya ferbe iy frir Lel Oberkonmane.

do der Wehemmdcht aide Reifa mree Graffgacudil-

Dace gu uecelece. Zoeai deavee fisd bereilt zsov

vellsrgrvfleee pifriediufeil det Duffseryyabort

fordiy. Neiee foll aive Reifa sve Brirgenbildern,

befoutart vent Lace uenr drue Reife xingeglia.

Fardace Gebiadese sudfafaee. Tyf Terefle Vie uevtbrir

lif mur velloue eriy vee sufera frirvd,teet

fauevelieze Mahveere siud Bohomere.

Meefta if die bedreffaude Lidsveelesegnnfl

HeiViadd fecha, siue Vusb wafvceedPaue Modevioel

fo sieyaferife kaen eee'gee levesee, aolpflof if

miy mil Saee Molfeitinw ze diafone Gausevildan

ise Mlaletere zue beyimunee. Ief aske svrvellane

veee dut Thaya Lal / Rosenberg, Javedegg!

viallriefd veeig Pernskein bei Beinse.

Zrarp méfh ief vber aive siuegafacede Vafieflio

yiuept fee frd mvefene, tie miy zai tane Zeake

vialleief venf veu ceudera Tellese del frvkakelv.

voelet g.it. zine Boilig frifrave nsird.

St. S.1D-914i
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1.

PROFESSOR FERDINAND STAEGER

MUINCHEN 23, LEOPOLDSTR. 4

If meorda velfv viy inee Peotektordte vaifase

miffoee viud bille Fia, fafo yaafrder Grvr Aeearlt

fakuadvis, velfo vine din Pinra ifearleribeeit

ine doet frolakdavced. Cb Fiafalbe seveee Oeldveiefa

sdar ww Niederdonace eafolezaee mird, fefl

celleedineyt uvf uiefh fafl. duet fviveyd uve avee

mpfiadau se mvef mifd yaklvirdie tefeicedase

ub. Ceief Sar Zaidegednkl Ser Reife Kapt sveg

mifl yauie fafl. If bevebpifdiye Tin Daif fe

becld vell desnlif vecgndvateee, meveesiglief iee

Fawe sofaw Teegawe Val Jili. If keecce Siet eya.

nveia Nirdiir mevy uifd yacced augebere, roil

iy gir Zaid eeue ainer yeeg yrvfu teruinbe 

plimudane terbaid frir .A. d. G. smreele oied

moy niefl seif, ob meir sine aulfprafausen Ocif

ppil Vab Seruiut beailliyd mied!

Lai Eae Roidinuraiface ie dia Ledffe Hrefng

indiiflvia, iy uccella Y2 Jufo Jridiaee ire tovaee

Ladriabace, Jvella veryf ueina Svece velbOrffiffone

bive Fia vvlle faurfuieyiducy trr dbeflace neilil

Aallave mie zi becylaidaee. Tia ifl se iv bes dinfan

Cevbaidaee sinacebbafrliy. Tey billa velfe foor

fia vvie rine Ifre Pienaifazoafeucieyisey.

Lai star Miitinne = efreftiyieybfefrd tas

mvifripfune niud bofuriffrne Drioczae mird oial

loief sin vfhe Graugriberbrill ire sdeel

Saue, Mrohkloverd modasaudiy feise.

Zefvenreniefveffaeed bille if Lerreynccecigs



3

44a

siece siume Eroibonxib foir ecaisa liebe Srveee

Moeia Scegere, eyabvraiea Flofuarne) siudnief

Sruid mid veh Ceeginee Jili d.y. bib aiopfloftsef

Faegteubes d. J. Sin Grauga nf ivd otcot Eeeee

Prolekdorved sibsfefreileee sicdasct Se eif

foelle kiran.

Mid Lau baftan Jebsifface feir Ifa

gaafoiliefet Moflavyafaee, fafoserefoker Gaww.

Realtfakradeis,

(

Blaibe if ucil feil Gillers

Tfe yetravies

Ptargone

2 brihlafsstheine werden

am 30.6.beamtraglu abpesand

Slaider 30.6.41

2.d.ct.2/7
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PROFESSOR FERDINAND STAEGER

Mimln S./.41

MUNCHEN 23, LEOPOLDSTR. 4

fa

Du d u spktelu:s

be  le s p.otektor

in Böhmen und Mähren.

Eing.: 8. AUG. 1941

Tgb. Nr.:

Sehr verelvetir Heve Staatssekretär!

Mimnmafr find die sosbareideudeue Lfere.

spiuyu bemutd, nud if kru mina Lryere =

pudiauaife, deraudeyan iy bei Ifuane u dis

qinrifeslvibuit but  (tie if veif efiall,)/

afastnt vutrat.

Niafalbe mefe if znedt Gepallieuy sisor

Prife sn rofeguviltau frir dit Ebeckommandos

der Wehenacht, mealefe Leivgene bufrcetert rot

Tau pine Yrofttfa Reife nre fiugiepabrn

ma Gabite derspalled fllerc.

Mrine Reife pyatante if in Cberdruaed

niber Niederdonai, tsrf dat grotatdorod zi be

yimn nud nird fie miy drue ding dat

yruza Rriy fuijran. tia yicl nvrlviafiey dor

muyeran Crihmaf Ter Modion (Leñrezan) Tor

Gauvilda. tyviler mill ig drene ace dee definilis

yriflln Crda ynuvia Aidine uvdeu.

Nie fvrdeypfrittaue frefrelzail trviuge fefr

Sia anpta Hindiaudeife fo rvdivuall vll uoege

linf, velfo veny fo raff vdt uirglif zd sdllgiafee.

Merftnue mayane der DriaygSesnfvilduifta

dia zis Merfeiryaugpalledee aivsl pleeyant

fir diw eyveuga Peife snugliy ifl, syadanda iy,

St. S.D-9/4
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PROFESSOR FERDINAND STAEGER

7

MUNCHEN 23, LEOPOLDSTR. 4

Tia eyuvfan Reifafrakerw muit dar Gefee zrividgei

layan. Z.L. msrirde if vent tane Thayatal sit der

Lofu uvy Painn krumandove bond vrrt dia

Bing Pernstein Seidissae. to ain Boidinne mofordorl

vebed, Sia bebraffaude Loiry nif uiss svce aive Hud

vod vert yie bufifigan. Jas sialece fvillen sird fie sod

fafr siile Vrufifoden ove mislen Aerudistaw veort uya.

fafan uardai muiffaw, dgi rffind muis ain nege

nuvlvifliy. Trufl movirda din Reite Jufre deiaree.

Nr Breim viitill ig mil es Lofe uvy Pilsen

nm dia vgyalbory Zebráke nud Toiuék ber Fatovjc

sind audling my distig, nne Ian Skreckenstein d

Tia Haarelbig zü befifliygan. Dialleifl meodane fiy ind

Cpbiale det Mevlakdvtdt vber vcioy nved oeitora Loefiftio

yrigen vdl svdntiy monnifan. Vecw foll des Havta.

yerii, Polen iud tor Elrars turvn bvccecesce.

Sehve vorehter Ferr Saatssekretar, if bille tin

fuoglig mire st Ifua mifh mielif uis sdolvinfig

in Prerime siud Tilrero beplfliy zi pin, iudaue Ji

Vis eulfiprafauta dortieya Lafvirda audfpraefaudn.

mifon, mine Nidinmife yacudiss uainos sbue eya

yabe uan tifildareug in jatis Heife p firdere.

Th dissig faffe iy dut Sioref miuane vllene Lrkocnlan

Haus Keebs gt aoreifan,in Dolene Srirg Seve Gere

Generalgrivernir dirakl:

darue tis die Opila fviblan, aiy meiffan gis beeffau

malefw Mallen tie i Aeinne snd Pilene sulfprafaed

vugniafen fubn, minde iy miy mil Iaun Srue

raytzailiy Miratd irit deecafuuaw fagane.

.

Magaifau tia yilieg aiue uaerlifa Srila

sud sefollace tie mir rafyaldull zis eyveissae mil

Gxil Gidles.

Tfo yabraces

B.Faeger
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3.

PROFESSOR FERDINAND STAEGER

MUNCHEN 23, LEOPOLDSTR. 4

S6

Ceupjliaffared svler cibe isf auir siua Vcbffrif

siusl mir sbirc zriyakdrsaueeee Jaleilpfreibeuet

miatap■yabene:

J

Fleive Peof. Stdgee if.vrre aueir rieed dace

Cberkoemaredo der Wefrmachl bavefhrceed, fir

Van Naišbuer Tat OX Waiue Reifa boirasbilder.

gri uvlere. gtif feir ife sodosendiy,ge difane

Zrond sind Latiftiyeneessi dor Lergae ie

Cfebind Nieder douaic, llalvew id Doihveee srf

záfifree.

Ig bille, ifne anifraud dinfer Reife jade nddesne,

Tirye Vebespeihgire g greleil seerdaee zee leffee.

Nee lunrolberiinfyabedn fi dia Kaf utgl.

pade

Cyapertiayd:

Speee."


